
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Die französischen Kriminalgerichtsinstanzen (am Beispiel eines neuen linksrheinischen 
Departements) im Zeitraum Januar 1798 bis September 1802. Ausnahmen sind 
angegeben. Die Kommission zur Aburteilung von Personen der Emigriertenliste ist hier 
nicht aufgeführt. Tribunaux criminels spéciaux bestanden nur in Köln und Mainz.  
(              = Einflußnahme,               = Berufung,                = Revision,                 = Zurück-
weisung bei Annulierung des Urteils) 

Tribunal de cassation    
(1798/99 nur in der Person des 
Justizministers (ohne Überwa-
chung durch Kommissar); als 

eigenständiges Gericht in Trier 
1799-1802, in Paris ab 1802)      

1 Präsident, 4 
Richter 

Zuständig für 
Delikte mit einer 
Strafandrohung 

wie Tod, 
Deportation, 

Zuchthaus etc. 

1 Kommissar  
(s.o.). Ab 
1802 zugleich 
Öffentlicher 
Ankläger. 

 Zuständig bei 
Diebstählen und 
Raubüberfällen 
(insbesondere 
wenn durch 

Landstreicher u. 
Vagabunden 
begangen) 

8 Geschworene, 1 
Direktor (der 
Präsident des 

Tribunal 
correctionnel) 

U.a zuständig 
bei Raub-

überfällen mit 
mehr als 2 

Tätern (auch 
Helfer, An-
stifter etc.)   

 1 Präsident,        
2 Friedensrichter  

Zuständig für 
Delikte mit einer 
Strafandrohung 
über 3 Tagen 
Arbeits- o. 

Gefängnisstrafe 
bis zu 2 Jahren  

1 Friedensrichter, 2  Assessoren

Zuständig für Delikte mit einer Strafandrohung bis 3 Tage Arbeits- oder Gefängnisstrafe 

Entscheiden über 
die Begründet-
heit der Klage 
(Tatbestands-

mäßigkeit, 
Rechtswidrigkeit
und Schuld des 
Angeklagten)  

Entscheiden über 
die Zulässigkeit 

der Klage und ob 
„genügend 
Beweise“ 

vorhanden sind.  

1 Kommissar 
(s.o.)/ Öffentli-
cher Ankläger  

Bei Annullierung  
des Urteils des 

Tribunal correc-
tionnel Verweisung 

an benachbartes 
Tribunal 

correctionnel 

Revision nur ggü. der 
Zuständigkeitser-

klärung des Gerichts   

7 Militärs 
(Vorsitzender 

hat Rang 
eines Chef de 

brigade) 

 Bei Annullierung  des 
Urteils Verweisung an 
den zweiten Conseil de 
guerre der Militärdivi-

sion 

Conseil de 
guerre (ab 

1798) 

Jury 
d’accusation 

   Tribunal 
correctionnel 

Tribunal de police

Tribunal 
criminel 

Bei der Urteilsverkündung 
Anwesenheitspflicht von 7 

Richtern  

Tribunal d’appel           
(in Trier ab 1802) 

1

1

5 Militärs 
(Vorsitzender hat 

Rang eines Officier 
géneral) 

Zuständig nur hins. 
Form- u. Verfah-
rensfehlern (Re-
visionsgericht) 

Conseil de guerre 
(Cassation)   

1 Kommissar 
zur Über- 

wachung der 
Einhaltung 
gesetzlicher 
Vorschriften    

  Vollständige Überprüfung 
des Urteils (Berufungs-

gericht) 

1 Präsident, 7 
Richter (davon 3 

Militärs).           
1 Öffentlicher 
Ankläger wie 
beim Tribunal 

criminel 

Bei der Urteilsverkündung 
Anwesenheitspflicht von 7 

Richtern  

2

3

3

2

 Zuständig nur hinsichtlich 
Form- und Verfahrensfehlern 

(Revisionsgericht).      

Jury de 
jugement  

Tribunal 
criminel spécial 
(ab 1801 in Köln, 
ab 1802 in Mainz) 

12 Geschworene, 
1 Direktor (der 
Präsident des 

Tribunal 
criminel) 

1

Entwicklung und Entwurf: 
Dr. Mark Scheibe. Die 
Abbildung ist urheber-
rechtlich geschützt. 


